
Der Behindertenbeirat:
Vorrang für Schwerbehinderten-Parkplätze

Schwerbehinderte mit außer-
gewöhnlicher Gehbehinderung
und Blinde dürfen ihr Fahrzeug
auf den für sie besonders ge-
kennzeichneten Parkplätzen  mit
besonderem Parkausweis ge-
bührenfrei abstellen.

Fahrzeughalter, die unberechtigt
auf einem Schwerbehinderten-
Parkplatz parken, können ab-
geschleppt werden und müssen
mit Kosten von ca. 200 Euro
rechnen.
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